
Im TARPSY-Grouper werden die DCR-Werte je Diagnose und PCG spezifisch ausgewiesen. 
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TARPSY 5.0 bildet komplexe 
Fälle umfassender ab
Multimorbidität TARPSY, die schweizweit einheitliche Tarifstruktur für die Leistungsvergütung in 
der stationären Psychiatrie, verwendet neu eine Schweregradlogik, die medizinisch komplexe Behand-
lungsfälle mit mehreren komplizierenden Diagnosen genauer abbildet. Ausserdem wird nicht mehr 
jährlich, sondern nur noch alle zwei Jahre eine neue Tarifversion entwickelt.
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Wegen der Auswirkungen, welche 
die Corona-Pandemie auf die Kos-
ten- und Leistungsdaten der Klini-

ken hatte, wurde die Entwicklung einer neuen 
TARPSY-Version für ein Jahr ausgesetzt. Inzwi-
schen hat die SwissDRG AG eine neue Version 
vorgelegt. Die Genehmigung durch den Bun-
desrat vorausgesetzt, tritt TARPSY 5.0 ab dem 
1. Januar 2024 in Kraft. Die wichtigste Neue-
rung stellt die Anwendung einer Schweregrad-
logik dar, die den kumulativen Effekt mehrerer 
Nebendiagnosen im Rahmen einer psychia-
trischen Behandlung erfasst. Die von der 
SwissDRG AG verwendete Methodik wird im 
Folgenden kurz beschrieben. 

Multimorbidität genauer erfassen
Eine leistungsgerechte Vergütung bildet die 
Grundlage für ein faires Tarifsystem. Deshalb 
werden bei der Entwicklung einer Tarifstruktur 
wie TARPSY die durch die Hauptdiagnose 
 definierten Basis-Kostengruppen weiter ausdif-
ferenziert. Dies geschieht auf der Grundlage der 
Unterschiede zwischen den Behandlungsfällen 
in Bezug auf ihre Komplexität und Kostenin-
tensität. Der dazu notwendige Leistungsbezug 
kann einerseits direkt über die Abbildung der 
erbrachten Leistungen durch CHOP-Kodes, 
 andererseits indirekt über die Erfassung des 
Schweregrades eines Behandlungsfalles erfol-
gen. Bisher wurde der Schweregrad einer 
 Behandlungsepisode in TARPSY über die Aus-
wertung von Fallinformationen – insbesondere 
zur Symptomschwere (HoNOS/CA), zu einzel-
nen komplizierenden Haupt- und Nebendiag-
nosen sowie zur motorischen und kognitiven 
Funktionsfähigkeit – erfasst. Das gleichzeitige 
Vorhandensein mehrerer Gesundheitsprob-
leme macht die medizinische Behandlung in 
der Regel komplexer und geht mit einem erhöh-
ten Ressourcenverbrauch einher. In ihren ver-
schiedenen Stellungnahmen zu früheren Ver-
sionen von TARPSY hatten die FMH und ihre 
Fachgesellschaften deshalb wiederholt darauf 
hingewiesen, dass die kumulative Wirkung von 
psychiatrischen und somatischen Nebendiag-
nosen auf den Ressourcenverbrauch in der 
 Tarifstruktur besser abgebildet werden müssten.  

SwissDRG als Ausgangspunkt
Seit Beginn der Einführung von SwissDRG, 
dem Tarifsystem für die Vergütung von Leistun-
gen in der Akutsomatik, im Jahr 2012 wird der 

patientenbezogene Gesamtschweregrad (Patient 
Clinical Complexity Level, PCCL) verwendet, 
um der Multimorbidität eines Behandlungsfalls 
Rechnung zu tragen [1]. Die SwissDRG AG hat 
sich bei der Entwicklung einer Schweregradlo-
gik für die Psychiatrie an dieser bestehenden 
Methodik orientiert. Sie hat sich aber auch von 
neuen Ansätzen inspirieren lassen, wie sie in 
Australien für die Akutsomatik entwickelt wur-
den [2,3]. Die Grundidee zur Bestimmung des 
Schweregrads eines Behandlungsfalls ist bei den 
verschiedenen Ansätzen jeweils dieselbe: Zu-
nächst werden die Schweregrade für einzelne 
Diagnosen bestimmt; in einem weiteren Schritt 
wird auf dieser Grundlage der aggregierte 
Schweregrad für eine Behandlungsepisode er-
mittelt. Unterschiede ergeben sich bei der jewei-
ligen Operationalisierung, das heisst beim 
 konkreten Vorgehen zur Bestimmung der 
Schweregrade für die einzelnen Diagnosen und 
bei der Aggregation der Schweregrade aller 
 relevanten Diagnosen eines Behandlungsfalls. 
Die von der SwissDRG AG angewendete Me-
thodik ist komplex und beinhaltet wiederholte 
Überprüfungen von Diagnosen sowie verschie-
dene Aggregationsschritte [4].

Schweregrad einer Diagnose
In TARPSY 5.0 wird der Schweregrad einer 
Diagnose über den Diagnosis Cost Ratio 
(DCR) erfasst. Dadurch können kostentrei-
bende Diagnosen identifiziert werden. Der 
DCR beschreibt die durchschnittliche Abwei-
chung der Tageskosten aller Fälle, welche die 
jeweilige Diagnose enthalten, vom Gesamt-
durchschnitt [5]. Diese Betrachtung geschieht 
jeweils für jede der neun Basis-PCGs (Psychia-
tric Cost Groups) gesondert. Dies bedeutet, 

dass der Schweregrad einer Diagnose je nach 
Basis-PCG unterschiedlich hoch ausfallen 
kann. Die ermittelten DCR-Rohwerte werden 
schliesslich so transformiert, dass ein ganzzah-
liger Wertebereich von 0 (kein Schweregrad) 
bis 5 (maximale Komplexität) resultiert. Aus 
dem Definitionshandbuch TARPSY 5.0 kann 
lediglich entnommen werden, ob eine Diag-
nose einen oder mehrere Werte grösser als 0 
aufweist [5]. Eine Zuordnung, auf welche Basis-
PCGs sich die einzelnen Werte genau beziehen, 
ist nicht möglich. Die DCR-Werte je Diagnose 
und PCG werden jedoch im TARPSY-Grouper 
ausgewiesen [6].

Schweregrad eines Behandlungsfalls
Um den letztlich interessierenden Schweregrad 
eines Behandlungsfalls (Patient Severity Level, 
PSL) zu erhalten, müssen die verschiedenen 
DCR-Werte aller in einer Behandlungsepisode 
vorhandenen Diagnosen aggregiert werden. 
Hierbei wird vor der Aggregation in einem re-
kursiven Ausschlussverfahren für  jeden ein-
zelnen Behandlungsfall geprüft, ob eine Diag-

nose gegebenenfalls ausgeschlossen werden 
muss, weil sie sich inhaltlich zu stark mit der 
Hauptdiagnose oder anderen vorhandenen 
Nebendiagnosen deckt (bedingter Ausschluss). 
Daneben gibt es auch eine Liste von Diagnosen, 
die von vornherein immer ausgeschlossen wer-
den, weil sie beispielsweise zu unspezifisch sind 
oder zu Fehlanreizen führen könnten (unbe-
dingter Ausschluss). Die FMH hat die SwissDRG 
AG darum gebeten, diese Liste zu veröffentli-
chen. Die SwissDRG AG hat sich bedauerlicher-
weise dagegen entschieden. Ähnlich wie in der 
Akutsomatik wird schliesslich eine Aggrega-
tionsformel verwendet, bei der die einzelnen 
DCR-Werte nach ihrer Grösse geordnet und mit 
abnehmender Gewichtung Eingang finden. Die 
resultierenden PSL-Werte liegen zwischen 100 
und 200 und werden in fünf Bereiche unterteilt 
(Tab. 1). Im Grouper sind insbesondere die 
 Bereiche «erhöhter PSL» sowie «stark erhöhter» 
und «äusserst stark erhöhter PSL» relevant. 

Neue Schweregradlogik zeigt Wirkung
Die neue Schweregradlogik hat bereits an ver-
schiedenen Stellen in der Tarifstruktur Eingang 
gefunden. Konkret spielt der PSL-Wert in acht 

Die Grundidee zur Bestim-
mung des Schweregrads 
eines Behandlungsfalls ist 
bei TARPSY und SwissDRG 
dieselbe.

Die neue Schweregradlogik 
stellt einen Fortschritt bei 
der Abbildung der Multi-
morbidität eines Behand-
lungsfalls dar.

Tabelle 1: Wertebereiche des PSL

Patientenbezogener Schweregrad (Pa-
tient Severity Level)

PSL < 110 Kein erhöhter PSL

110 ≤ PSL <120 Leicht erhöhter 
PSL

120 ≤ PSL <130 Erhöhter PSL

130 ≤ PSL <140 Stark erhöhter PSL

140 ≤ PSL Äusserst stark 
erhöhter PSL

Quelle: SwissDRG AG. 2023 TARPSY 5.0 Definitions-
handbuch Katalogversion (2021/2024), S. 14.

Die FMH unterstützt die 
Fachgesellschaften bei den 
verschiedenen Antragsver-
fahren aktiv.
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der neun Basis-PCGs als Kostentrenner eine 
Rolle. Insgesamt kommt er bei zehn PCG-Splits 
im TARPSY-Grouper vor [5]. Als Illustration 
kann die Basis-PCG TP21 «Psychische oder 
Verhaltensstörungen durch Alkohol, andere 
Drogen oder andere Substanzen» dienen (Abb. 
1). Dort wird ein Behandlungsfall durch den 
Grouper der höchsten Vergütungsstufe TP21A 
zugewiesen, wenn er entweder jünger als 18 
Jahre ist oder einen PSL-Wert von 135 und 
mehr aufweist. Ebenso ist ein PSL-Wert von 
125 und mehr eines der Kriterien, die zu einer 

Einstufung in die PCG TP21B anstelle von 
TP21C führen. Aus fachgesellschaftlicher Sicht 
gilt es, für zukünftige TARPSY-Versionen 
 abzuklären, ob insbesondere bei den komple-
xeren und höher vergüteten PCGs durch die 
Anwendung der neuen Schweregradlogik noch 
weitere Verfeinerungen möglich sind. 

Leistungsbezug weiter verbessern
Obschon die neue Schweregradlogik einen 
wichtigen Fortschritt bei der Erfassung der 
Multimorbidität eines psychiatrischen Behand-
lungsfalls markiert, stellt sie lediglich einen in-
direkten Leistungsbezug dar. Gemäss Angaben 
der SwissDRG AG gibt es einen hohen Anteil an 
Fällen ohne CHOP-basierten Leistungsbezug 
[7]. Auch mit der neuen Schweregradlogik ist es 
wichtig, dass sowohl die erbrachten Leistungen 
als auch die damit verbundenen Kosten für 
 jeden Behandlungsfall so spezifisch wie mög-
lich erfasst werden. Darüber hinaus sollten die 
 bestehenden psychiatriespezifischen CHOP-
Kodes auf ihr Harmonisierungs- und Vereinfa-
chungspotenzial hin überprüft werden. Da-
durch könnte die Motivation der Kliniken 

Eine leistungsgerechte 
Vergütung bildet die 
Grundlage für ein faires 
Tarifsystem.

Abbildung 1: Beispiel für PSL-Wert als Splitkriterium. Quelle: SwissDRG AG. 2023. TARPSY 5.0 
Definitionshandbuch Katalogversion (2021/2024), S. 18; best. = bestimmter; kompl. = komplizieren-
der.
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 gesteigert werden, diese Kodes auch zu verwen-
den. Für Leistungen wiederum, die gegenwär-
tig ungenügend vergütet werden, können wei-
tere Ausdifferenzierungen bei den PCGs oder 
neue CHOP-Kodes beantragt werden. Die 
 Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife der 
FMH unterstützt die Fachgesellschaften auch 
dieses Jahr bei der Ausarbeitung und Eingabe 
entsprechender Anträge bei der SwissDRG AG 

(TARPSY) oder dem BFS (CHOP). Hierbei ist 
zu beachten, dass das TARPSY-Antragsverfah-
ren ab diesem Jahr nur noch alle zwei Jahre 
durchgeführt wird.
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